
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage  
 

 B Information über die Anpassung des Flächenutzungsplanes im Wege der 
Berichtigung (beabsichtigte Berichtigung Nr. 5/2010 „ Sonderbaufläche 
Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel Husemanns Kamp“)  



 

 

ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr.  5/2010 „Sonderbauf läche Großf l .  Lebensmitte le inzelhandel  Husemanns Kamp“ 

 

Art der Bodennutzung Wirksame 
Fassung Berichtigung 

Wohnbaufläche 0,8 ha 0,0 ha 
Sonderbaufläche 0,0 ha 0,8 ha 
   
   
   

Gesamt: 0,8 ha 0,8 ha 
 

LAGE IM STADTBEZIRK

BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET 

WIRKSAME FASSUNG 
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Stadtbezirk: Jöllenbeck 

Bereich:  Husemanns Kamp, Steinbachstraße, 
Beckendorfstraße Jöllenbecker Stra-
ße 

 
auslösender Bebauungsplan 

Nummer:  II/J 15.1 „Alcina II“ 
Bezeichnung: „Sonderbaufläche Großflächiger 

Lebensmitteleinzelhandel Huse-
manns Kamp“ 

Erläuterung zur Berichtigung 5/2010 

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr II/J 

15.1 „Alcina II“ erfolgt im beschleunigten Verfahren

gemäß § 13a BauGB. Der Bebauungsplan, der von 

den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

(„Wohnbaufläche“) abweicht, wurde nach § 13 a II 

Nr.2 BauGB aufgestellt, bevor der Flächennutzungs-

plan geändert worden ist. Der Flächennutzungsplan 

wird deshalb, nachdem der Bebauungsplan rechts-

kräftig geworden ist, im Wege der Berichtigung an-

gepasst.  

Ende der 1990er Jahre wurde die Fläche im Flä-

chennutzungsplan entsprechend der beabsichtigten 

Wohnnutzung als „Wohnbaufläche“ dargestellt. Diese 

Nutzung wurde jedoch nie realisiert, die Fläche blieb 

größtenteils als Brache liegen. 

Ziel ist es nunmehr, diese Fläche für einen Lebens-

mitteleinzelhandel zu nutzen. Damit wird ein Beitrag 

zur Sicherung der Versorgung im Ortsteil Jöllenbeck 

sowie zur städtebaulichen Aufwertung dieser zentral 

gelegenen Fläche geleistet. Diese wird zukünftig im

Flächennutzungsplan als „Sonderbaufläche“ mit der 

Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmittelein-

zelhandel“ dargestellt. 

Flächenumfang 
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LEGENDE
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